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Weimarer Reichsverfassung, Artikel 172

"Bis zum Inkrafttreten des Reichsgesetzes über den Staatsgerichtshof

übt seine Befugnisse ein Senat von sieben Mitgliedern aus, wovon der

Reichstag vier und das Reichsgericht aus seiner Mitte drei wählt. Sein

Verfahren regelt er selbst."
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